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RS OGH 1978/7/20 1Ob676/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.07.1978

Norm

AußStrG §9 A1

AußStrG §9 A2a

AußStrG §9 B1

AußStrG §14 A5

AußStrG §16 A1

AußStrG §16 BII 2i2

AußStrG §18 A

RpflG §12

RpflG §16

Rechtssatz

Die von einem ernannten Rechtsp6eger getro7ene Entscheidung entspricht auch dann, wenn der Rechtsp6eger seine

Enscheidungsbefugnis überschritt, den begri:ichen Grundvoraussetzungen einer gerichtlichen Entscheidung und ist

ein gültiger Staatsakt, keineswegs aber etwa eine Nichtentscheidung, die überhaupt keine Wirkung hervorrufen

könnte; sie wird, wenn sie unangefochten bleibt, rechtskräftig, ihre Nichtigkeit kann insoweit vom Rekursgericht nicht

mehr wahrgenommen werden.
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